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Bekannte Gefährdungsursachen 
für Vogeltod an Freileitungen 
sind der Stromschlag an Mit-

telspannungsfreileitungen sowie der 
Leitungsanfl ug an die Leitungsseile 
als zu spät oder überhaupt nicht 
erkanntes Lufthindernis. Bisher 
noch weitgehend unberücksichtigt 
sind Verbrennungen und Schock 
bei Leiterseiltemperaturen über 
80 °C. Daneben können Energiefrei-
leitungen sich indirekt negativ auf 
Vögel auswirken, indem sie durch 
die Zerschneidung von Lebensräu-
men eine Habitatverschlechterung 
verursachen oder zu einer Verschie-
bung des Räuber-Beute-Verhält-
nisses beitragen, etwa als Ansitz-
warten für Greifvögel und Rabenvö-
gel auf Bodenbrüter oder als „ertrag-
reiche Patrouillierstrecken“ für Aas 
verzehrende Bodenprädatoren, die 
primär entlang bestimmter Trassen-
abschnitte mit Vogelverlusten „rech-
nen können“ und dabei als „Beifang“ 
Bodenbrüter mitnehmen.

 Vogelschutz und Freileitungen
Bereits seit der Errichtung der ersten Telegrafenleitungen ist bekannt, dass von der Ver-
drahtung der Landschaft eine Gefährdung für Vögel ausgeht. Unzählige Berichte beschrei-
ben die Verluste von Vögeln, die jährlich an Energiefreileitungen verunglücken. Zur Mini-
mierung dieser Verluste gibt es unterschiedliche Ansätze. Der aktuellste Katalog wirk-
samer Maßnahmen wurde unter maßgeblicher Leitung der Vogelschutzwarte Frankfurt von 
Vertretern der Naturschutzbehörden und -verbände sowie des VDE (Verband der Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik e. V.) zusammengestellt. Unter dem Titel „VDE-
Anwendungsregel“ ist er seit August 2011 für alle Netzbetreiber verbindlich.

Gefahr in luftiger Höhe:

Leitungsanfl ug »

Grundsätzlich können Vögel unab-
hängig von ihrer Art und Größe 
mit Leitungen kollidieren. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass die 
meisten Vogelverluste in Durchzugs- 
und Rastgebieten mit großen Vogel-
zahlen vorkommen. Systematische 
Untersuchungen an Trassenabschnit-
ten in küstennahen Niederungen und 
Feuchtgebieten des Binnenlandes 
belegten, dass mit Verlustraten zwi-
schen 400 bis 700 Vögeln pro Jahr 
und Leitungskilometer zu rechnen 
ist. Dabei verunglückten vor allem 
feuchtgebietsgebundene Arten wie 
Entenvögel, Rallen, Watvögel und 
Möwen. Diese Hochrechnungen ver-

lustreicher Trassenabschnitte wurden 
von einigen Naturschutzvertretern 
(unzulässigerweise) auf das gesamte 
Freileitungsnetz übertragen und erga-
ben Horrorzahlen von zweistelligen 
Millionenverlusten an Vögeln pro 
Jahr, was zu hohen Widerständen mit 
Verzögerungen bei der Planung und 
dem Bau neuer Freileitungen führte. 
Ein dreijähriges Forschungsvorhaben 
der Staatlichen Vogelschutzwarte 
in Frankfurt in den 1990er Jah-
ren zum Vogelverhalten an Freilei-
tungen sollte zur Versachlichung 
des Konfl iktes beitragen und Ergeb-
nisse zur Vermeidung/Verminderung 
von Vogelverlusten liefern. Es galt 
zu klären, welche Vogelarten durch 
Leitungsanfl ug an Hochspannungs-

Die Vogelmarker werden aus dem 
Hubschrauber heraus in der Regel am 
Blitzschutzseil der Hochspannungs-
freileitung montiert. Foto: RWE/Archiv VSW.
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freileitungen besonders betroffen 
sind, welchen Anteil daran die Land-
schaftsstrukturen haben und wel-
che Ereignisse zu den Unfällen füh-
ren. Dazu wurde das Verhalten von 
Stand-, Rast- und Zugvögeln an vier 
ausgewählten Trassenabschnitten in 
durchschnittlich strukturierten Kul-
turlandschaften in Mittel- und Süd-
deutschland, der Einfl uss von Freilei-
tungen auf überwinternde Gänse am 
Niederrhein sowie auf bodenbrütende 
Arten in der norddeutschen Tiefebene 
untersucht. Weiterhin wurde das 
Vogelverhalten an Trassenabschnit-
ten in Baden-Württemberg und Hes-

Inhalte der VDE-Anwendungsregel
Die vom VDE herausgegebene Anwendungsregel wird in das VDE-Vorschriften-
werk aufgenommen. Sie darf nicht vervielfältigt werden und hat folgenden 
Aufbau: Nach den Begriffserklärungen, der Darstellung möglicher elektrischer 
Gefährdungen für Vögel und der Defi nition des Schutzziels werden die Anfor-
derungen an die technischen Bauteile zum Vogelschutz zusammen mit Anwen-
dungshinweisen beschrieben. Es folgt ein Text-/Bildteil mit Anforderungen und 
Maßnahmen getrennt nach Nachrüstung und Neubau.

Alle Maßnahmen zum Vogelschutz an Mittelspannungsfreileitungen sind ins-
besondere auf Großvögel ausgerichtet. Sie beschränken sich weder gebiets- noch 
vorkommensbezogen und sind auch nicht artspezifi sch ausgelegt. Nachdem § 41 
BNatSchG auf die elektrische Gefährdung der Vögel abhebt, wird der Leitungs-
anfl ug in der VDE-Anwendungsregel nicht weiter thematisiert. Aus pragmatisch-
technischen Gründen gelten beim Austausch einzelner Masten die Maßnahmen 
für die Nachrüstung, obwohl streng juristisch jeder „neue“ Mast einen „Neubau“ 
im Sinne des Gesetzes darstellt (dafür legt die VDE-Anwendungsregel eine Ober-
grenze für den Mastaustausch fest).

sen erhoben, an denen gleichzeitig 
eine Schlagopfersuche mit Hunden 
stattfand. Insgesamt konnten dabei 
über 100 000 Individuendurchgänge 
von 130 Vogelarten ausgewertet 
werden. In 50 % aller Fälle überfl o-
gen die Vögel das Erdseil, an dem es 
auch mit Abstand am häufi gsten zu 
kritischen Nahreaktionen sowie Kol-
lisionen kam.

Es stellte sich heraus, dass durch 
Leitungsanfl ug am häufi gsten Zug- 
und Rastvögel mit kritischen Nah-
reaktionen aufgrund ihres schlechten 
dreidimensionalen Sehvermögens 
betroffen sind. Wenn solche Vogelar-
ten auf ihrem Zug auf Freileitungen 
treffen, kann es bei bestimmten räum-
lichen Besonderheiten (Rastgebiete, 
Wasserfl ächen oder Wasserläufe, 
Zugverdichtung durch Geländere-
lief u. a.) bei bestimmten Wetterbe-
dingungen (Nebel, Gegenwind o. Ä.) 
zu kritischen Situationen kommen. 
Kollisionen sowohl von Einzelvö-
geln als auch kleinen Trupps bis hin 
zu Massenanfl ügen sind dokumen-
tiert. Diese Kollisionsgefahr kann mit 
neu entwickelten Markern, die auf 
Vorschläge der Vogelschutzwarte 
zurückgehen, reduziert werden. Die 
größte Signalwirkung und einen 
besonders wirksamen Schutz haben 
schwarz-weiß Marker (z. B. für zie-
hende Vogeltrupps). Begleitstudien 
dienen der Erfolgskontrolle und der 
Weiterentwicklung von Umsetzungs-
maßnahmen. Freileitungen stellen 
jedoch nicht automatisch für Vögel/
den Vogelzug ein hohes Risiko dar. 
Sie können vielmehr in bestimmten 
Gebieten, bei bestimmten Situati-
onen und für bestimmte Arten zu 

einem Gefährdungsfaktor werden. 
Zur Beschreibung der Gefahren-
größe wird das so genannte Avi-
faunistische Gefährdungspotenzial 
(AGP) durch „Verschneiden“ von den 
zwei unabhängigen Größen Gefähr-
dungspotenzial (GP) und Avifauni-
stische Bedeutung (AB) ermittelt. Es 
beschreibt die Wahrscheinlichkeit 
des Vogelschlagrisikos abhängig 
vom Gebiet und seinem Inventar an 
Vogelarten. So ergab beispielsweise 
die Erfassung des Vogelschlagri-
sikos im Versorgungsbereich der 
RWE durch Ermittlung des avifauni-
stischen Gefährdungspotenzials eine 
Markierungsnotwendigkeit für 70 km 
des Leitungsnetzes, was einem Anteil 
von 2,1 % der gesamten Trassenlänge 
entspricht. Besonders verlustreiche 
Abschnitte, bzw. solche mit einem 
hohen AGP sind mit als wirkungsvoll 
getesteten Vogelmarkern nachzurü-
sten. Bei neuen Leitungen sind Tras-
senführung, Masttypen und Mar-
kierungen mit den avifaunistischen 
Belangen bereits im Vorfeld abzu-
stimmen, wobei eine „vogelfreund-
liche“ Trassenführung und Lei-
tungsgestaltung jeder Kompensation 
durch „Ausgleichs-Lebensräume“ für 
Anfl ugverluste vorzuziehen sind und 
auf unzerschnittene, störungsarme 
Landschaftsräume besonders Rück-
sicht zu nehmen ist. Generell sollten 
die Probleme immer in Koopera-
tion zwischen Energieversorger und 
Naturschutz gelöst werden.

Stromtod »

Stromunfälle entstehen durch Über-
brückung von Spannungspotenzia-
len. Dies kann sowohl als Erdschluss 
zwischen spannungsführenden Lei-
tern und geerdeten Bauteilen wie 
auch als Kurzschluss zwischen Lei-
terseilen geschehen. Mittelspan-
nungsfreileitungen (1–60 kV) haben 
oft recht kleine Isolierstrecken, die 
von vielen Vögeln, vor allem Arten 
mit größerer Flügelspannweite, leicht 
überbrückt werden können. Gefähr-
lich sind grundsätzlich alle Masten 
mit Erdpotenzial am Mastkopf und 
unzureichenden Abständen zwischen 
spannungsführenden Leitungen wie 
Beton- und Stahlgittermasten mit 
Stützisolatoren, Maststationen mit 
Transformator, bestimmte Schalter-
masttypen, Abspannmasten mit über 
den Querträgern geführten (nicht 

Prioritätsgebiete in Rheinland-Pfalz für die 
Nachrüstung von Mittelspannungsfreilei-
tungen mit Vogelschutzmaßnahmen (Arbeits-
karte für die Netzbetreiber, erstellt durch die 
VSW anhand der Brutvorkommen und Akti-
onsräume stromrelevanter Großvogelarten (rot 
= Gebiete mit höchster, gelb = mit mittlerer, 
grün = mit geringster zeitlicher Priorität).
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isolierten) Stromschlaufen, Abspannmasten mit zu 
kurzen Isolatorketten (unter 60 cm) sowie bestimmte 
Trafohäuser.

Vor allem von älteren Mittelspannungsmasten 
kann eine besondere Stromschlaggefahr ausgehen. 
Besonders gut dokumentiert sind die Verlustraten 
des Weißstorchs an Freileitungen. Untersuchungen 
zu Beginn der 1980er Jahre ergaben, dass 70 % aller 
gefundenen Todesopfer unter den Weißstörchen 
durch Freileitungen ums Leben kamen, davon wie-
derum 84 % durch Stromschlag und 16 % durch Lei-
tungsanflug.

Der Schutz von Vögeln vor Stromschlägen an 
Mittelspannungsfreileitungen ist in § 41 BNatSchG 
(bisher § 53 BNatSchG) vom 29.7.2009 geregelt. 
Nach dem BNatSchG müssen vor 2002 aufgestellte, 
gefährliche Masten bis zum 31.12.2012 flächen-
deckend entschärft werden. Alle seit 2002 neu auf-
gestellten Mittelspannungsmasten müssen konstruk-
tiv so ausgeführt werden, dass Vögel nicht gefährdet 
werden. Als Lösungen gelten insbesondere hängende 
Isolatoren, geeignete Isolatorenanordnung auf den 
Masten zur Vermeidung von Kurzschlüssen, Verlän-
gerung der Isolationsstrecke der Abspannkette und 
Isolation aller Spannung führenden Teile. Bisher galt 
für die Umsetzung des Vogelschutzes an Mittelspan-
nungsfreileitungen der VDEW-Maßnahmenkatalog 
von 1991. Weil nach gegenwärtiger Erkenntnis nicht 
alle nach diesem Katalog zulässigen Maßnahmen 
einen ausreichenden Vogelschutz bieten, hat die 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(LAG-VSW) im Auftrag des Bundesumweltministe-
riums kurzfristig eine Übersicht der untauglichen 
Vogelschutzmaßnahmen verabschiedet.

Vom VDEW-Maßnahmenkatalog 1991 zur VDE-»»
Anwendungsregel

Auf Anregung des Bundesministeriums für Umwelt 
wurde im Herbst 2009 eine Projektgruppe zur Erar-
beitung einer VDE-Anwendungsregel gegründet. 
Bestehend aus Vertretern der Naturschutzbehörden 
und -verbände sowie des VDE hat die Projektgruppe 
unter Vorsitz von Klaus Richarz, Leiter der Vogel-
schutzwarte (VSW), ein Regelwerk erarbeitet, in dem 
die Ergebnisse der LAG-VSW zu untauglichen Siche-
rungsmaßnahmen berücksichtigt wurden und das 
nach Abstimmung in den zuständigen Fachgremien 
des VDE seit August 2011 als VDE-Anwendungsregel 
zur künftigen Umsetzung von Vogelschutzmaßnah-
men an Mittelspannungsfreileitungen für alle Netz-
betreiber verbindlich ist.

Weil Energieleitungen immer Eingriffe in Natur 
und Landschaft darstellen, unterliegen sie einem 
Minimierungsgebot nachteiliger Umweltwirkungen. 
Die Leitungssysteme hinterlassen dennoch immer 
Umweltfolgen, die nicht vermeidbar sind. Sie lösen 
deshalb ein Kompensationserfordernis aus, das sich 
aus der Flächeninanspruchnahme und der Beein-
trächtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
ergibt. Sind Schutzgebiete nach NATURA 2000 von 

Ausführungsbeispiel Ab-
spannmast- Querträger 
mit Erdpotenzial: Bei 
Länge des Isolierkörpers 
< 600 mm müssen die 
Abspannisolatoren durch 
Isolatoren mit einer Län-
ge des Isolierkörpers von 
mindestens 600 mm ersetzt 
werden. Der mittlere Leiter 
am Hängeisolator ist unter 
dem Querträger zu führen, 
Lichtbogenschutzarmaturen 
sind zu entfernen.

Zur Vermeidung von 
Leiter-Leiter-Berührungen 
ist zwischen zwei Leitern 
ein horizontaler Mindest-
abstand von 2400 mm 
einzuhalten.

Zur Vermeidung von Lei-
ter-Erde-Berührungen am 
Abspannmast sind Min-
destabstände von 600 mm 
einzuhalten.

Zur Vermeidung von 
Leiter-Erde-Berührungen 
ist vertikal ein Mindestab-
stand von 1600 mm einzu-
halten

Ausführungsbeispiel 
Tragmast – Holzmast: Bei 
Querträgern mit Stütziso-
latoren mit Anordnung der 
Leiter auf einer Ebene, die 
zudem einen Mindestpha-
senabstand von 1400 mm 
aufweisen müssen, ist 
ein isoliertes Sitzprofil in 
höchstens 500 mm Höhe 
über die gesamte Quer-
trägerbreite konstruktiv 
anzubringen.

Beispiele aus der VDE-Anwendungsregel

Maßnahmen für die Nachrüstung

Beim Neubau von Freileitungen
Mindestabstände zur Vermeidung von Leiter-Erde- und Leiter-Leiter-Berührungen.
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Am 13. April 2011 fand in Budapest unter Leitung der ungarischen 
Vogelschutzorganisation MME/BirdLife Hungary und dem Un-
garischen Ministerium für ländliche Entwicklung die Konferenz 
„Freileitungen und Vogelsterblichkeit“ statt. Sie ist Teil des offi -
ziellen Programms der EU-Rats-Präsidentschaft in diesem Jahr. 
Besucht wurde die Konferenz von 123 Teilnehmern aus 29 euro-
päischen und zentralasiatischen Staaten. Dabei kamen Vertreter 
der Europäischen Kommission, des Sekretariats zum Abkommen 
zur Erhaltung der Afrikanisch-Eurasischen wandernden Wasser-
vögel (AEWA) in dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) sowie Experten aus Energieunternehmen, Netzgesell-
schaften, Naturschutzverbänden und -fachbehörden zusammen. 
In 14 Referaten, darunter auch die VSW mit Klaus Richarz, wurde 
das Wissen über die Auswirkungen von Freileitungen auf die Vo-
gelwelt, die rechtlichen Grundlagen zu Vermeidung von Vogeltod 
sowie praktische Schutzmaßnahmen aus den Ländern wie aus 
Sicht der EU vorgestellt und diskutiert. Ein wichtiges Ergebnis 

war die Verabschiedung einer „Budapester Erklärung zum Vogel-
schutz an Freileitungen“. Darin werden die EU-Mitgliedsstaaten 
aufgefordert, im gemeinsamen Interesse an der Erhaltung der Bio-
logischen Vielfalt in Europa in den nächsten Jahren verstärkt und 
gemeinsam abgestimmt die erforderlichen Vogelschutzmaßnah-
men an Freileitungen auf den Weg zu bringen.

Im europäischen Vergleich steht Ungarn in der Spitzengruppe. 
Zusammen mit Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, 
Tschechien, der Slowakei, Kroatien und Slowenien. Diese Län-
der haben die deutlichsten Fortschritte beim Vogelschutz an 
Freileitungen erzielt. Jetzt gilt es, diese Erfolge zu optimieren, 
international zu koordinieren und auf andere Länder zu über-
tragen. Beispielgebend aus Ungarn ist etwa die Erdverkabelung 
aller Leitungen im Nationalpark Hortobagy. Dadurch können 
zum Beispiel Anfl ugverluste der seltenen Großtrappen sowie 
Stromverluste in dem an Greifvögeln reichen Gebiet komplett 
ausgeschlossen werden.

Budapester Erklärung zum Vogelschutz an Freileitungen

einer neuen Trasse betroffen, so müssen nach § 34 BNatSchG 
im Zuge einer Verträglichkeitsprüfung alle Möglichkeiten in 
Betracht gezogen werden, um ein solches Gebiet zu meiden und 
nach Alternativen zu suchen. Ebenso sind die Zugriffsverbote des 
besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG bei der Trassen-
planung zu beachten.

Damit der § 41 BNatSchG möglichst rasch und effi zient umge-
setzt werden kann, hat die VSW vorab eine aktuelle Kartierung 
der stromschlaggefährdeten Vogelarten in Hessen und Rhein-
land-Pfalz mit den ehrenamtlichen Vogelkundlern vorgenommen 
und daraus mit den Netzbetreibern abgestimmte Arbeitskarten 
erstellt, nach denen die Masten bestehender Mittelspannungs-
freileitungen zeitlich gestaffelt nach drei Prioritätsstufen durch 
wirksame Vogelschutzmaßnahmen umzurüsten sind. Höchste 
Priorität kommt den Gebieten mit Vorkommen von Weiß- und 
Schwarzstörchen, Rot- und Schwarzmilanen, aber auch rasten-
den Fischadlern zu, die allesamt Masten gerne als Ansitz-, Ruhe- 
oder Schlafplatz nutzen.

Klaus Richarz 

An Freileitung umgekommener Rotmilan – ein Bild, das hoffentlich bald 
nur noch Vergangenheit ist. Foto: R. Groß. Hess. Rhön.




